
Amtliches

Kreis D Blatt
für de« Unterlahnkreis.

AmMche» Vlatt für die Vekanntmachnngen de- Landratsamtes und des Skreisansfchuffes.
** 53 . Diez, Freitag Herr 28 Mai tULV '̂ 6« °'

TM
I. 3506. Diez,  den 21. Mai 11*20.

An die Herr » Bürgermeister und Wahl¬
vorsteher des Kreises.

4' etrifft : R e i chs t a g s w a h l.
Mt Bezug aus meine Bekanntmachungen vom 13. April

1020, I. 2538, Kreisblatt Nr . 40, vom 3. Mai ' 1920, I? 3139,
Kreisblatt Nr . 45, und vom 13. Mai 1920, I. 3524, Kreisblatt
Nr . 50 nmche ich zur Beachtung bei der Wahl auf folgendes
aufmerksam:

Der Wahlvorsteher beruft unter Berücksichtigung dev
verschiedenen Parteien 3 bis 6 Wähler oder Wählerinnen seines
Wahlbezirkes als Beisitzer und Schristführer und ladet dieselben
spätestens am 3. Tage vor dem Wahltage  ein , bei
Beginn der Wahlhandlung zur Bildung des Wahlvorstandes
im Wahlraum zu erscheinen. Erscheint nicht die genügende
Anzahl , so ernennt der Wahlvorsteher aus den anwesenden
Wählern die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Wahlvor¬
standes.

2. Je ein Abdruck des Reichswahlgesetzes vom 27. April
1920 (R . G. B . Nr . 87) der Reichswahlordnung vom 1. Mai
1920 (R . G. B. Nr . 93) und der nach 8 68 dieser Wahlordnung
für den Wahlkreis erlassenen Bekanntmachung ist im Wahlranm
auszulegen . ->

3. Tie Wahlhandlung beginnt um 8 Uhr vormittags und
endet unp 6 Uhr nachmittags . Nach 6 Uhr dürfen nur noch die
Wähler zur Stimmenabgabe zugelassen werden , die an diesem
Zeitpunkt im Wahlranm schon anwesend waren . Alsdann
erklärt der Wahlvorsteher die Abstimmung für geschlossen.

4. Die Wahlhandlung wird damit eröffnet , daß der Wahl¬
vorsteher den Schriftführer und die Beisitzer an eidesstatt ver¬
pflichtet und so den Wahlvorstand bildet.

5. Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt , ist so
aufzustellen , daß er von Villen Seiten zugänglich ist.

Aus diesem Tisch wird ein verdecktes Gesäß (Wahlurne ) zum
tzineinlegen der Stimmzettel gestellt . Der Boden der Wahl¬
urne soll viereckig sein, im Innern gemessen muß ihre Höhe
Mindestens 90 Zentimeter und der Abstand jtter Wand von hielt
gegenüberliegenden Wand mindestens 35 Zentimeter betragen.
Im Teckel mutz die Wahlurne einen Spalt haben , der nicht
weiter als 2 Zentimeter ,ein darf und durch den die Umschläge
mit den Stimmzetteln hindurchgesteckt werden müssen. Vor
Beginn der Abstimmung hat ftch der Wahlvorstand davon zu
überzeugen , daß die Wahlurne leer isst Von oa ab , bis zur Her¬
ausnahme der Umschläge mit den Stimmzetteln nach Schluß
der Abstimmung darf die Wahlurne nicht wieder geöffnet werden.

Durch Bereitstellung eines oder innrerer .Nebenräume , die
nur durch den Hahlram betretbar oder nnmijtejbar mit ihm
verbunden sind oder durch Vorrichtungen an einem oder mehre¬
ren von deui Vorstandstisch getrenntem Nebeniischen ist Vor¬
sorge zu Pressen, daß der Wähler seinen Stimmzettel unbe-*
obachtet in den Umschlag zu legen vermag.

6. Tie Stimmzettel müssen von heißem oder weißlichem
Papier sein und dürfen mit keinem Kennzeichen versehen sein;
die Verwendung von 'Zeltangspavier ist zulässig. Tie Stimm¬
zettel sollen; 9 zu 12 Zentimeter groß sein und sind von dem
Wähler in einen, mit amtlichem Stempel versehenen Um¬
schlag, de rsvnst kein Kennzeichen haben darf , abzugeben.

Im Wahlranm dürfen , Stimmzettel , weder aufgelegt noch
verteilt werden . Ter Wahlvorsteher hat die ihm von Par¬

teien zur Verwendung übergebenen Stimmzettel am Eingang
zum Wahlranm oder davor f. aufzulegen , daß üe von dem zur
Stimmenabgabe erscheinenden Wählern entnommen werden
können. i

7.̂ Ter Wahlvorsteher leitet die Wahl . Der Wähler , der
seine Stimme abgeben will , nimmt einen abgestemvelten Um- »
schlag aus der Hand eurer Person , die der Wahlvorstand in
der Nähe des Zugangs zu dem Nebenraum oder Nebentisch aus¬
gestellt hat . Er lcgrbt sich sodann in den Nebenraum -oder an
den Nebentisch, steckt vor , ' einen/Stimmzettel in den Umschlag
tkitt an den Borstanüs '.jsch nennt seinen Namen und aus Er¬
fordern seine Wohnung und übergibt , sobald der Schriftführer
den .Namen in dxr Wählerliste aufgr-snnde» hat , den Umschlag
mit dem Stimmzettel dem Wahlvorsteher oder dessen Stell¬
vertreter , d r̂ ihn srwxt unerössnet in die Wahlurne ' legt.

Inhaber von WahOckeinen nennen ihre Namen und über¬
geben den Wahftcheiw dem Wahlvorsteher , der ihn nach Prü¬
fung dem Schriftführer weiterreicht . Eruächen Zweifel über
die Echtheit ober *en r »chtmstzigen Befttz des Wahlscheines
so hat der Wich . c rstand dttst nach Möglichkeit auszuklären und
über die Zulassung oder Abweisung des Wählers Beschluß zu
fassen. In letzterem Falle ist der Umschlag mit dem ' Stimm¬
zettel zu Verschließen und mit dem Wahlschein der Wahlnieder-,
schriftSbeizusügrn . Der Hergang ist in der Wahlniederschrift
kurz zu schildern. * *- j

* Wähler , die durch körperliche Gebrechen verhindert sind,
ihre Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag zu legen und
diese dem Wahlvorsteher zu übergeben , dürfen sich der Bei¬
hilfe einer Pettrauensperson bedienen.

Stimmzettel die --nicht in dem abgestempelten Umschlag
oder die in einem mit einem Kennzeichen versehenen Umschlag
abgegeben werden , hat der Wahrvorsteher zurückzuweisen, eben¬
so die Stimmzettel , von Wählern , die sich nicht in den Neben¬
raum . oder an den Nebentisch begeben haben.

Der Wahlvorsteher hat darauf zu halten , daß die Wähler¬
in dem Nebenraum oder an dem Nehentisch nur so lange oer
bleiben , als unbedingt erforderlich ist, um den Stimmzettel in
den Umschlag zu stecken. ,

8. Ter Schriftführer vermerkt die Stimmenabgabe jedes
Wählers neben dessen Namen in der in der Wählerliste dafür
vorgesehenen Spalte mit einem Kreuz „ nd sammelt die Wahl¬
scheine.

9. Zu keiner der Verhandlung dürfen weniger als 3 Mit¬
glieder des Wahlvorstandes gegenwärtig sein. Ter Wahlvor¬
steher »rnd der Schriftführer dürfen sich während der Wahlhand¬
lung nicht gleichzeitig entfernen ; verläßt einer ^-von ihnen
vorübergehend den Töahlraum , so ist mit seiner Vertretung der
Stellvertreter des Wahlvorstehers oder ein anderes Mitglied
des Wähtvorstandes zu beauftragen.

10. Die Umschläge werden, nachdem der Wahlvorsteher
die Abstimmung uw 6 Uhr für geschlosien erklärt hat , aus der
Wahlurne genommen ttnd uneröffnet gezählt . Zugleich wird
die Zahl der Abstimmungsdermerke in der Wählerliste uno
die Zahl der Wahlscheine festgestellt. Ergibt sich dabei auch bei
wiederholter Zählung eine Verschiedenheit , so ist dies in der
Pahlniederschrift anzugeben und, soweit möglich, zu erläutern.

11. Bei der Prüfung des Abstimmungsergebnisses , die so¬
fort , spätestens aber am nächstfolgenden Tage erfolgen mutz. -
öffnet der Beisitzer die Umschläge, nimmt di? Stimmzettel her¬
aus und übergibt sie dem Wahlvorsteher der sie laut vorliest
und nebst den Umschlägen einem anderen Beisitzer zur Aus-
bewahrwng bis zum Errde der Wahlhandlung übergibt.

x.
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1-? Ter Schriftführer verzeichnet in der Stimmliste jede
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zufügen . .
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’ in einem mit einem Kennzeichenwersehenön Umschlag nb. r-

, geben worden sind : . . . .
2 die nicht von weißem oder weißlichem Papier find,
3. die mit einem Kennzeichen versehen Und : ^ .
4 die keinen Namen oder keine Angabe , ans der die Person

'mindestens eines Bewerbers unzweifelhaft zn erkennen t , ,
- und auch keine oder keine erkennbare Bezeichnung eines

Kreistmhlvorschlags mit der Nummer aus der amtlichen

" 5 vie ^eiüe ^Verwahrung oder einen Vorbehalt gegenüber allen

7 ZkÄLSV andere als die in den Mntttck be-
^r .- tg^aebenen KreiswahloorschlllZen ausgesichrten fn-

°Mchiere ^ Vn einem Umschlag enthalrene K -rchlantenae
Stimmzettel gelten als eine Stimme ; in einem Um,chlag
cntbaltene , ans verschiedene . .Kreiswahlvoychlage lautende
Stimmzettel sind ungültig.

14 Tie Stimmzettel , über deren Gültigkeit oder Uiignttig-
kcit der Wahlvorstand Beschluß fassen muß, ^ a v e r n u r
bie ?e _ sind mit fortlaufenden Nummern zu verfelMi und
der Wahl »iederschrist beizufügen . In der Niederschrist lind
die Gründe kurz anzugeben aus denen die Stimmzettel sur
gülttg oder ungültig erklärt worden sind

45 Mte abgegebenen Stimmzettel und Umschläge, die mch,
nack vorher gesagtem der 'Wahlniederschrift beizufugen ,ind.
bat der Wahlvorsteher in Papier etnzuschlagen, zu versiegeln
nnd der Gemeindebehörde zu übergeben , die sie verwahrt , bv- ite
Wahl für gültig erklärt worden ist oder Neuwahlen a »geordnet

*tnb*lg Das bei der Wahl benutzte Stück der Wählerliste nebst
den Wahlscheinen wird der Gemeindebehörde zur Aulbewahrung
unter Verschluß übergeben ; es darf außer in den ge,etzlich M
aelassenen Fällen anderweitig erst dann verwendet werden^
wenn die Wahl für gürtig erklärt cko. r Neuwahlen Eeordne.
sind. Tas Hauptstück der Wählerliste dagegen steh , ivbald die
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis erfolgt , und
eine Wiederholungswahl nicht zu erwarten ist, der Gemeinde¬
behörde zur beliebigen Verwendung zur Verfügung.

17 Tie Wahlverhandlungen nämlich:
a.  die vom Wahlvorstand unterschriebeneWa hl n i e de r

* b ^ Vcr .t 'WahltErsteher und dem Atttgliede des Vorstandes
unterschriebene Siimmliste.

c. die vom Wahlvorsteher und dem betreffenden Atitgliede o^
Wahwvrstandcs nnterschttebei .e Gehenlist  e, Mie evtl.

d. die vorstehend unter Ziffer' 7 und 14 oenannton
sofort nach Abschluß durch besonderen Boten
so z e i t ' g an >n i ch e ipi z n 1 en : nt daß , t c l Vstt t ;

stens am 7. Juni mittags in mei nem B esrtz siüd
Die Wahlvorstecher , rnd sur dre pünktliche

» A n s s ü h rü » - tiefer Var  h r : ' e u v r n . m o r t-

^Gesetz - und Wahlordnung , Wahlniederschrist, , sowie Sti .mm-
und Gegenliste kommen in den ersftn Tagen an sie zum
Versand.

18. Von den Kosten, die oen Ge itn .oni Reichstag
wähl entstehen , werden Vs dom Reich enetzt (39
Die Kosten sind daher sorgfältig zu buchen, die Rechnungen
mit den Belegen , deren Richtigkeit von dem Gelneiiidevorstanv
zu bescheinigen ist, sind mir zur weiteren Veranlassung nach de.
Wahl umgehend einzureichen.

, Ter Landrat : I . V. Scheuer n.

Bekanntmachung.
In den nach § 21 des Reichswghlgesetzesvom 27. April

1920 zu bildenden Lerbandswahlausschuß slnd van dein
Unterzeichneten berufen worden : , '

Als Beisitzer:
1 Rechnungsrat Valentin Herbert,
2 Geschäftsführer Hermann Nordmenn, . ,
3. Lehrer Wilhelm Z ie g l e r.
4. Oberstaatsanwalt Rudolf Wuenz  e r,

sämtlich zu DarmstadV und als deren S t,e ll v e r t re t er.
für 1 : Rechtsanwalt Walter Karl M e l , e l , ,
für 2: Frau Anna Maria Rauck , geb. Ecker'e,n,
für 3 : Oberregierungsqat Paul Emme  r i i n ■?,
für 4: Arbeitersekretär Dionhs Kollmann, ^

alle ebenfalls in Darmstadt.
Zur Prüfung der etwa eingehendest Verbinoungserkia-

rungen findet eine öffentliche Sitzung ^avsschnsses am Dienstag , den 25 . Mar 19 ^ 0 , v o r-
m kttags 10 Uhr,  im Sitzungssaale des Kreisaus,chil,ses
des Kreises Darmstadt , dahier , Neckarstraße 3, statt . ■

Darmstadt , 12 .5.* 20. 1
Der Berbandswahlleiter des 1i . Wahlkreisverbandes

Hessen. . Lorbacher, Staats rat.

- Bekanntmachung.
Innerhalb eines Wahlkreisverb and rs können mehrere

Kreiswahlvorschläge miteinander Verbunden werden Die-
Verbindung ist jedoch nur dann wirksam, wenn diese Kreis-
Wahlvorschläge derselben Reichswahlliste (Nerchswahlvor-
schlaa) anaeschlossen sind. Der Unterzeichnet» fordert hier-
...-, Einreichung von Erklärungen über die Verbindung
Mm Krciswahlvors ch lägen innerhalb des Wahlkrelsverbstn-
aes Nr 1i „Hessen" auf . Die Verbindung muß von den auf
den Kreiswahlvorschlägen beWickMeten Vertraue,isper,one .i
oder deren Stellvertretern übereinstimmend . ,vau stens am
yZ Ma > 1920, dem Unterzeichneten Leiter des Wahlkrers-
verbandes Nr . 1*1 „Hessen" schriftlich erklärt werden.

Eine telegraphische Erklärung gilt als schriftliche Er¬
klärung im Sinne der vorstehenden Auffvideraing, wenn jtc
durch eine spätestens am zweiten Tage nach Ablauf brr
Fsfsl eingegangene schriftliche Erklärung bestätigt wird.

Darmstadt , 1l . 5. 20.
Der Berbandswahlleiter des Wahlkre' svcrbaud . s Nr . II

„Hessen". Lorbacher, Staatsrat. _
I. 3508. Diez,  den 21. Mai 1920.
Rn die Magistrate in Diez , Nassau , Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
. des Kreises.

Bettnfst: Reichs iagsw  ahl.
Nach ß 5 der Reichslagswghlordnmig ist einem Wähler,

der in der Wählerliste eingetragen ist, auf, Antrag ein
zahlschein  auszustellen.

wenn er in Ausübung des Berufs oder zur Erledigung
persönlicher oder öffentlicher (Wahl-)AngelegeiihAten am
Wahltag außerhalb feines Wohnortes sich auMlt oder ihn
so frühzeitig verlassen muß oder an ihn so spat Mrrücrkehrt,
daß.er innerhalb der Mahlzeit dort nicht mehr Wahlen kann.
Hierzu gehören namentlich
a) Schiffer und Schiffsleute auf see - und Binnenschiffen

einschließlich der mitfahrenden Angehörigen ihres Haus¬
standes,

b) Floßftihrer und Floßleute,
c) Bahn - und Postbedienstete,
d) Geschäftsreisende,
e) Wahlhelfer,

wenn er am Wahltag zu Kur - uno Erbolnngszwecken außer
halb seines Wohnortes sich aushält , , , ,

3. wenn er infolge eines körperlichen Leidens oder Gebrechens
' in seiner Bewegnngsfähigkeit behinderck ist. ^

Verlegt eiiftWähler nach dein 16. Mai 1920 ferne Wohnung
in einen anderen Wahlbezirk , so ist er berechtigt,, sich etneii
Wahlschein ausstellen zn lassen. .

43 Zuständig zur Ausstellung des Wahlscheins (Muster
Anlage 2 cer Wahlordnung ) ist rte Gemeindebehörde des bis¬
herigen Wohnorts . Ter Grund zur Ausstellung ist aus Er¬
fordern glaubhaft zn machen.

Wer einen Wahlschein erhalten hat, wird m der Wähler¬
liste gestrichen(Vergh § 7 Wahlordnung). In Spalte Bemer¬
kungen ist in auffälliger Weise einzntragen „Gestrichen, Wahl¬
schein". l*
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Wer einen Wahlschein erhalten Hab kann unter Abgabe des
Wahlscheins in einem beliebigen Wahlbezirk ohne Eintragung
in *>i,» W-Nckrrliste seine Stimme abgeben. »

Tie Vordrucke sür Wahlscheine haben sich die Gemeinden
selbst zu verschaffen. Sie sind in der Kreisblattdruckerer >n

cm * »« m * « m « «-
druckte Bescheinigung: , .. . , ,

., Datz die vorstehende Wählerliste nach Vorgang,ger orts¬
üblicher Bekanntmachung vom 9. Mai 1920 bis lk>. Ma>.
1920 zu jedermanns Einsicht ausgclege'n hat, sowie datz
die Abgrenzung des Wahlbezirks, der Name des Wahl¬
vorstehers und seines Stellvertreters , Ort, Tag und « tunre
der Wahl am . . . Tage ‘sor der Wahl tit ortsüblicher
Weise bekauntgegebenworden ist.

ltn der Wählerliste sind . ». '. Wahwr eingetragen.
(Ortsname), den 30. Mai 1920.

(Dienstsiegel)
Der Gemeindevorstand: Unterschrift.

zu vollziehen.
^Hierzu bemerke ich. daß die Bekanntmachungspätesten» am

7 Tage vor der Wahl erfolgt iein muß und daß der Vermerk
-kn die Wählerliste sind . . Wähler eingetragen" bet der

vorgedruckten Bescheinigung aus der Wählerliste noch handschrift¬
lich nachzutragen ist. Beide Eingaben dürfen unter

ltW,~6. Zum R̂eichstagswahlkreis 21 (Hessen-Nassau) gehören:
Regierungsbezirk Wiesbaden, Regierungsbezirk Cassel (ohne
die Kreise Schaumburg und Schmalkalden), Krer» Wetzlar,
Waldeck(ohne Kreis Pyrmont ). l „

7 Tie Wahlkreise Nr . 34-IHesjen -Nafsmft nnd 22
(Hessen-Darmstadt) bilden zusammen den 11. Wahlkreisvek-,

'^7 'Auf den Titelbogen der Wählerliste ist oben links ein¬
zutragen: „Reichstagswahlbezirk Nr. 21."

Der Landrat : I . V. Scheuern.

Biehseuchenpolizeiliche Anordnung.
Au? Grund des 8 17 des Viehseuchenaesetzesvom 28.

Juni 1919 (R .-G.-Bl . S . 519) wird zum Schutze der Wetler-
verbveitung der Maul - und Klauenseuche für den besetzten
Teil des Kreises St . Goarshausen folgende Verordnung er¬
lassen: ^

8 1 Jeglicher Handel ' mit Klanenvteh (Rindvieh,
Schafe, Ziegen und Schweine) ist verboten . ,

8 2
8 2. Zuwiderhandlungen werden nachJ  76 des Viey-

seuchengesches vom 26. Juni 1909 (R .- G.-B1. er. 5i9)

bestraft . ' "ch ^
L 3 Diese Verordnung ' tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft . Ihre Aufhebung wird erfolgen, so¬
bald die Seuchengefahr beseitigt ist.

St . Goarshausen , den 18. Mat l920.
Der Landrat . gez. : Wachem.

u  ' 133/i24., den 15. Mat 1920.
Abschrift.

Ru den Soldaten im Sinne 'des Reichswahlgesetzes ge¬
boren nur Angehörige der vorläufigen Reichswehr und der vo>-
länf7gen Reichsmarine, soweit sie nicht die Eigenschaft von
Militärbeamten haben. In Mtlitärlazaretten untergemacht..
Angehörige des alten Heeres sowie die erst inngst au. dem
Ausland^znrückygekehrten und noch in Sammellagern beftnd-
lichen Kriegsgefangenensind wahlberechtigt, es sei denn, datz ge
zum neuen Reichsheer oder zur neuen Reichsmarine übergetreten
sind Ebenso sind wahlberechtigt die Angehörigen der Ab-
wickelnngsstellen und des Heimkehrdienstes, da die,e keine milr-
tärischen Stellen im Sinne der Reichswehrorgamsatwn sind.
Angehörige der staatlichen Sicherheitspolizeisind nicht Loldn.en,
sondern Landesbeamte. Auch der Reichswassernhntz zahlt nicht
zur Wehrmacht, seine Angestellten sind wahlberechtigt.
1 3HJ) I Diez,  den .21. Mal 1920.
' VorstehendenErlatz teile ich den Gemeindevorständendes

Kreises mit dem Ersitchen um Kenntnisnahme j n̂d Beachtung
mit  i . Ter Landrat I . V. Scheuern»

" Verordnung
Auf Grund der Verordnung des Bundesrates über den Ver¬

kehr mit Zklcker vom 17. Oktober 1917 (R. G B. S . 909)
wird für den Unterlahn(reis silgnidcs augsordnet . -

Artikel 1,
Der 8 10 der Verordnung»des Rrelsansschussesüber den

Verkehr mit Zucker im Nnierlahnkreis vom 26. Ok.ober 1916
(Amtl. Kreisblatt Nr. 254) erhält solgende Fassung:

Für den Verkauf an die Verbraucher werden folgende Höcht-
preise festgesetzt: 1

Vrodraffinade für .1 Wund 192 Pfennig.
Gemahl. Zucker sür 1 Pfund 190 Pfenigg.
Kristallzucker für 1 Pfund 190 Pfennig.
Viktor iakristall für 1 Pfund 192 Pfennig.
Würfelzucker für 1 Pfund 195 Pfennig.
Puderzucker für 1 Pfund 195 Pfennig.
Kandis für D Pfund 250 Pfennig.

Artikel  2 . . .
Tiefe Verordnung tritt am! 1. Juni 1920 ui Kraft
Diez ^ den 19. Mai 1920.

■ Der KreisLusfchuh des, UnterlahnkreifeS
I . V. Scheuern'. _

J .-Nr . 310 E.' Bekanntmachung
Im Anschlüsse an meine Bekanntmachung vom 4.

19')7 Kreisblatt Nr . 46, weise ich noch auf folgenden, m
den Steuer -Erklärungen zur Kriegsabgabe vom Vermögens-
Zuwachs enthaltenen Mangel hin : ,

Viele Steuerpflichtige haben Anlagen aus Lparka,ftn
bischer oder Kontokorrentguthaben bei Banken und spar-
kassen nicht in die Erklärung eingestellt und geben zur ^ nt-
schilldioung an, die so angelegten Beträge entstammten den
Betriebseinnahmen , z. B . dem Erlös von verkauftem Vieh,
würden als Betriebsofnds bezw. Betriebskapital betrachtet
und seien deshalb nicht in die Erklärung ausgenommen

Diese -Ansicht entbehrt jeglicher gesetzlichen Begründung
würden als Betriebsfonds bezw. Betriebskapital betrachtet
steuerbares Vermögen und waren in der Erklärung anz,»-
(YCb€H

Wer die Angaben bisher unterlassen hat , möge um-
aehcnd dem Finanzamt dieses mitteilen und feine Erklnrung
noch berichtigen, damit er vor Strafen und der ' -veschlag-
nahme des -etwa nicht angegebenen Kapitalbetrages bewahrt
bleibt.

Diez,  den 19. Mai 1920. -» *
Der Vorstand des Finanzamtes sür den Kreis Unterlahn.

' I . V. : Markloff.
* * * *

An die Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems «nd
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

des Kreises.
Ich ersuche, die vorstehende Bekanntmachung Up

Steuerpflichtigen Ihrer Gemeinde in ortsüblicher We se
bekannt zn geben und sie darüber zu be.eyren, daß etwa
voczunehmende Berichtigungen uni^ hend gemacht werde»
müssen. «

Diez,  den 19. Mai 1920. , '
Der Vorstand des Finanzamtes für den Kreis Unterlahn.

I . V. : Markloff ._ _
Diez  den 15. Mai 1930.

An Nie Herrn Standesveamlen der Landgemeinden
Betrifft : Totenlisten.
Die Formulare für die Totenlisten find  abgeändert wor¬

den. Je eine Anzahl der neuen Formulare werde ich Ihnen
mit der nächsten Post zugehen lassen, s .e, sind leider
für den Bedarf des lfd. Jahres zu knapp beme„ en, weil. dte
vorhandenen alten Formulare nach entsprechender Ab>rn-
dernng , die von Ihnen »handschriftlich vorgenonunen wer¬
den soll, aufgebraucht werden sollen.

Die Totenlisten sollen jetzt nicht mehr vntftljährlich.
sondern monatlich eingereicht werden, woraus ich lnermtt
noch besonders aufmerksam mache.
Ter Vorsitzende des Kreisausschuss,s . I . V. : Scheuern.



Berlin , W. 66, den 22. April *920.
Leipziger Straße 3.

Bekanntmachung.
Zur Ausführung des 8 13 Absatz 4 der Verordnung über

Erwerbslosenfürsorgeln der Fassung ,vom 26. Januar 1920 (R
Gesetzblatt S . 98) hat der Herr Reichsarbcitsminisier unter dein
8. d. Ms . — I . E. 1189 — folgendes bestimmt : ■

Die Träger der Erwerbslvsenfürforge haben die Zahl der
Personen , die länger jals 6 Monate Erwertslosenunterstützung
beziehen, dem für ihren Bezirk zuständigen Landesarbeitsamt
tProvinzialamt für Arbeitsnachweis ) zu melden . Tie Meldnn-
< .' iigen haben an jedem Spnnnbend für den Stand vom Mitt¬
woch vorher zu erfolgen und sich unter Benutzung des anliegen¬
den Musters , insbesondere auf Geschlecht, Alter Familicir-
stand und Verwendungsfähigkeit her genannten Personen zu
erstrecken. Von namentlichen Meldungen wird zur Ersparung
von Schreibwerk vorläufig abgesehen.

Zu den einzelnen Punkten des Musters ist zu bemerken:
Zu 1. Es sind nur solche Personen zu zählen , denen die

Hauptunterstützung nach 8 9 'Absatz 1 der Reichsverordnung über
Erwerbslosenfürsorge gewährt wird , also weder Kurzarbeiter
(8 9 Absatz 2) noch solche, denen nur Familienzuschläge gewährt
werden (8 8 Absatz 3), . noch die Angehörigen eines unterstützten
Erwerbslosen , denen keine selbständige Unterstützung gewährt
wird (ß 6 lAbsatz 3). Dagegen sind sowohl die Erwerbslosen
mitzurechnen , denen wegen geringeren Grades von Bedürftig¬
keit Kur ein Teilbetrag der Unterstützung gewährt wird (K.Ba
Absatz 1), als auch solche, die Krankenhilse nach 88 12a ff.
beziehen und deswegen die Erwcrbslosennnterstütznng für ihre
Person nicht erhalten (§12e Absatz 2). Bei der Berechnung der
6 Monate sind nicht nur die Unterstützungen , die der Erwerbslose
an dem meldenden Orte bezogen hat , sondern auch anderwärts
geleistete zu berücksichtigen, soweit sie bekannt sind. - Tie 6
Monate müssen ununterbrochen verlaufen sein : Unterbrechun¬
gen bis zur Tauer von jeweils 4 Wochen bleiben jedoch außer
Betracht.

2. Die Tratten Und mit nwglî ter Genauigkeit auszu-
Een . In 'Spglte .8 sind -nur solche Berussartep anzugeben , zu
denen dke betreffenden Erwerbslosen bereits xine gewisse Vor¬
bildung mitbringen , ohne daß es stich dabei um ihren Hauptbe¬
ruf zu handeln braucht (für letzteren ist Ziffer 3 bestimmt ).
Soweit der Raum in Spalte 8 nicht ansreicht , sind die Angaben
ans besonderem Blatt D machen. Es ist nichts dagegen cinzu-
weudcu, wenn dieselben Personen in mehreren der Spalten
5 vis 8 gezählt werden.

Zu 3 und 5 bleibt die Ausfüllung im einzelnen dem
Ermessen der meldenden Stellen überlassen.

Zu 4. Als Erwerbsbeschränkte sind solche Personen anznse-
hen, die infolge von körperlichen oder geistigen Gebrechen nicht
imstande sind , beliebige ungelernte Arbeit zu übernehmen.

Die zusaiümengestellten Ergebnisse werden von den Zentral¬
auskunstsstellen nach demselben Muster dem Reichsamt für
Arbeitsvermittlung in Berlin ' übermittelt . " '

Ich ersuche, die Gemeinden und. Gemeindcverbände un¬
verzüglich mit entspreche,werAnweisung zu versehen.

Im Aufträge (Unterschrift ).
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Ober-

prästdenten in Berlin.
• * *

3. Die zu 1 genannten Personen entstammen aanptsichlich
folgenden Berufen und zwar:

\  die männlichen : >
2. die weiblichen.
4. Me viele der zu 1 genannten Personen ^ ittö alft er*

werbsbeschränkt anzusehen ? :
1. Männliche
2. Weibliche:
5. Besondere Beachtungen and Bemerkungen:

1. 3343. Diez,  den 17 Mai 1920.
An die Ortspolizeibehörden

Betr . : Kontrolle des Geschäftsbetriebs der
Trödler  u sw.

Veranlaßt , durch die hohen Preise , die für Altmaterial,
insbesondere für Eisen und Gußgegenstände aller Art usw.

gezahlt werden, hat sich eine lebhafte Sammeltätigkeit ent¬
faltet , auf die zahlreiche» Diebstähle von Altmaterial zu-
rückzusühren sind.

Die Ortspolizeibehörden weise ich daher auj dir im
Amtl . Kreisblatt Nr . 140 von 1901 ab gedruckten Vorschrif¬
ten. über den Geschäftsbetrieb oer Trödler und Kleinhändler
vom 30. 4. 1901, sowie aus den Nachtrag dazu (abgedruckt
im Amtl . Kreisblatt Nr . 228 von 1902) hin und ersuche,
auf Grund dieser > en Geschäftsbetrieb der Althändler fort¬
gesetzt im Auge zu behalten und öfteren Kontrollen zu unter¬
ziehen. Wahrgenommene Verstöße ersuche Ich mir unver¬
züglich ^ntzuteilen.

Der Landrat . I . B. : Scheuern.

l. 3611. Diez,  den 21. Mai 1920.
Bekanntmachuug.

Ich habe heute den Herrn Karl Löwenberg in Geistig
zum Kultusrechner der Kultusgemeinde Geisig ernannt und
gleichzeitig den sertherigen Kultusrechner , Herrn Löb
Löwenberg, aus seinen Antrag vom Dienst entbunden.

Der Landrat . I . V. : Scheuer ».

J .-Nr . 2258. L. Langenschwalbach, den 7. Mai 1920.
Bekanntmachung.

In der Gemeinde Breithardt ist in einem Falke Toll¬
wut -Verdacht festgestellt. Infolgedessen ist in dieser Ge¬
meinde und den für gefährdet erklärten Gemeinden Adolfs-
cch Holzhausen ü. d. A., Steckenroth und striuzmargarethä
die Hundesperre verfügt . j

Der Landrat . (Unterschrift .)

J .-Nr . 2128. Usingen, den 18. 'Mai 192t».
Bekanntmachung.

In der Gemarkung Arnoldshain ist die Maul - und
Klauenseuche ausgebrochen. Arnold hon, ist als Sperrbezirk
erklärt worden.

Der Landrat (Unterschrift .)

l . 3404. . Diez,  den 19. Mar 1920.
An die Ortspolizeibehörden des Kreises.

Ich mache auf die im Reichsgesetzblatt Nr . 46 Sette
281 ff von diesem Jahre abgeoruckte Bekanntmachung vom
24. Februar 1920, betreffend Abänderung der Ausführunas¬
bestimmungen zu dem Gesetz über die Bekämpfung gemeur-
gesährlicher Krankheiten , aufmerksam.

Der Landrat . I . B. : -Scheuern.

L. 2366. Westerburg, den 10. Mai 1920.
Bekanntmachung.

Die Maul - und Klauenseuche in Ruppach ist erloschen.
Die getroffenen veterinärpolizeilichen Maßnahmen sind

aufgehoben worden.
Der Laudrat . (Unterschrift .)

BiehseuchenpolizeilicheAnordnung.
Auf Grund der §§ 18 ff. des Viehseuchengesetz.es vom 26.

6. 09 (Reichs-Ges.-Br . S . 519) wird hiermit bestimmt:
8 1. Nachdem auch unter Klauenvieh der Gemeinvr

Aliendorf oie Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt
worden ist ,wiro hiermit unter Bestätigung der vom Herrn
Kreistierarzt an Ort und Stelle getroffenen veterinärpoli-
zcilichen Maßnahmen die Ortssperre über Allenoors ver¬
fügt.

8 2. Zuwiderhandlungrn gegen diele veterinärpolizei¬
liche Anordnung unterliegen den Strafvorschriften der 88
74 bis 77 einschl. des Viehseuchengesctzes vom 26. 6. 09.

ß 3. Jm -übrigen verweise ich ans meine viehseuchen-
polizestiche Anordnung vom 22. Mai 1920, Krersblatt

Diez,  den 26. Mai 1920.
Ter tzanorat. I . B. Scheuern.
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